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Geänderter Redaktionsschluss
Wegen der Fastnachtstage ist der Annahme-
schluss für redaktionelle Beiträge für die Kalen-
derwoche 8 bereits am Freitag, 17. Februar 2023, 
um 10 Uhr. Anzeigenschluss ist am Rosenmon-
tag, 20. Februar 2023, um 8.00 Uhr.
Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag

Verwaltungsgemeinschaft
Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Limbach-Fahrenbach
Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zum 
Bebauungsplan „Feldbrunnen II“, Ortsteil Fahrenbach im Paral-
lelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB und Aufhebung von Wohn- 
und Mischbauflächen in den Ortsteilen Fahrenbach und Robern
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Limbach-Fahrenbach hat in öffentlicher Sitzung am 
30.01.2023 den Einleitungsbeschluss zur Änderung des Flächennut-
zungsplans zum Bebauungsplan „Feldbrunnen II“ im Ortsteil Fah-
renbach gefasst, dem Planvorentwurf zugestimmt und die Planung 
für die weiteren Verfahrensschritte nach § 3 BauGB und § 4 BauGB 
freigegeben. Die Flächennutzungsplanänderung erfolgt innerhalb 
der in den nachfolgend unmaßstäblichen Lageplänen dargestellten 
Geltungsbereiche:
Gemarkung Fahrenbach (nördlicher Ortsrand):

Gemarkung Fahrenbach (westlicher Ortsrand):

Gemarkung Robern (nordwestlicher Ortsrand)

Ziel und Zweck der Planung
Aufgrund großer anhaltender Nachfrage nach Wohnbauplätzen in 
der Gemeinde Fahrenbach ist die Bereitstellung von Baugrundstü-
cken für den örtlichen Bedarf dringend erforderlich. Zudem soll 
damit im Hauptort der Gemeinde die Auslastung der Infrastruktur 
und Gemeinbedarfseinrichtungen langfristig gesichert werden.
Hierzu soll am nordöstlichen Ortsrand des Ortsteils Fahrenbach in 
abrundender Form ein größeres Baugebiet realisiert werden. Der 
Bebauungsplan dient dessen planungsrechtlicher Sicherung unter 
Beachtung der Umweltbelange sowie der Sicherung einer ländli-
chen Siedlungsstruktur. Bereits in den Jahren 2019 bis 2022 wurde 
für das Plangebiet im Rahmen eines § 13b-Verfahrens ein Bebau-
ungsplan aufgestellt. Am 31.01.2022 beschloss der Gemeinderat den 
Bebauungsplan „Feldbrunnen II.“ als Satzung. Er wurde im Amts-
blatt vom 04.02.2022 ortüblich bekannt gemacht und ist somit in 
Kraft getreten. Hiergegen ist derzeit ein Normkontrollverfahren vor 
dem VGH Baden-Württemberg in Mannheim anhängig. Der An-
tragsteller rügt lediglich, dass eine Aufstellung des Bebauungsplans 
im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB unzulässig sei. Um 
dieser Rüge die Grundlage zu entziehen und dadurch Rechtssicher-
heit für die Planung zu gewährleisten, erfolgt eine Neuaufstellung 
des Planes im Regelverfahren mit zweistufiger Beteiligung. Die bis-
herigen Planinhalte und Festsetzungen bleiben dabei unverändert.
Die Neuaufstellung im Regelverfahren macht eine Änderung des 
Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Limbach-Fahrenbach erforderlich, da der Bebauungsplan „Feld-
brunnen II“ von den Darstellungen des Flächennutzungsplans ab-
weicht. Lediglich in einem Teilbereich ist bereits eine 1,0 ha große 
geplante Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan dargestellt. Der 
angrenzende Bereich ist derzeit informell als Entwicklungsfläche 
„Wohnen“ dargestellt. Daher wird zusätzlich eine Ausweisung von 
1,86  ha Wohnbaufläche erforderlich. Zusätzlich werden Grünflä-
chen zum Ausgleich ausgewiesen. Die Flächennutzungsplanände-
rung erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB.
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung sollen im Sinne ei-
nes sparsamen Umgangs mit Grund und Boden im Gegenzug Auf-
hebungen bisher geplante Wohn- und Mischbauflächen in den Orts-
teilen Fahrenbach und Robern im Umfang von 0,66 ha erfolgen. 
Im weiteren Verfahren wird zudem ein Umweltbericht ausgearbeitet.
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung mit der Be-
gründung wird vom 27. Februar 2023 bis 31. März 2023 beim Bür-
germeisteramt Limbach, Hauptamt, EG, Zimmer Nr. 1, Muckenta-
ler Str. 8d, 74838 Limbach, während der üblichen Öffnungszeiten:
Montags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Di, Do und Fr von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Mittwochs  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
und beim Bürgermeisteramt Fahrenbach, Bürgerbüro im Bürger-
saal, EG, Ostring 6 (Bürgerzentrum „Am Limes“), 74864 Fahren-
bach während der üblichen Öffnungszeiten:
Mo und Do von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Di und Fr von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
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öffentlich ausgelegt. Während der Auslegung wird der Bürgerschaft 
Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung gegeben.
Die Planunterlagen (Vorentwurf) sowie die Bekanntmachung wer-
den gemäß § 4a Abs. 4 BauGB im Zeitraum der frühzeitigen Beteili-
gung zudem auf der Homepage der Gemeinde Limbach (Odenwald) 
unter https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-be-
kanntmachungen und der Homepage der Gemeinde Fahrenbach 
unter https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlich-
keits-behoerdenbeteiligung eingestellt. 
 Limbach, den 17. Februar 2023
 Thorsten Weber, Verbandsvorsitzender
Öffentliche Bekanntmachung der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Limbach-Fahrenbach
Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
zum Bebauungsplan Gewerbegebiet „Hilbertsfeld II“, Ortsteil 
Limbach im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Limbach-Fahrenbach hat in öffentlicher Sitzung am 
30.01.2023 den Einleitungsbeschluss zur Änderung der 1. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan Gewer-
begebiet „Hilbertsfeld II“ im Ortsteil Limbach gefasst, den Planvor-
entwurf gebilligt und die Planung für die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und der 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB freigegeben.
Das Plangebiet befindet sich rund 800 m südlich des Ortskerns von 
Limbach am südlichen Ortsrand. Das Plangebiet wird aktuell als Acker-
fläche landwirtschaftlich genutzt. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 
2,7 ha. Umfasst sind die Flurstücke Nrn. 1103, 1104, 1105 und 1106. 
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungsbereichs 
ergibt sich aus dem nachfolgenden unmaßstäblichen Lageplan:

Ziel und Zweck der Planung
Die Gemeinde Limbach hat im Jahr 2020 das letzte gewerbliche 
Baugrundstück in Gemeindebesitz verkauft. Daher möchte die Ge-
meinde für die örtlichen Gewerbebetriebe weitere Baugrundstücke 
bereitstellen. Anlass hierfür sind die konkreten Erweiterungsab-
sichten von mehreren örtlichen Gewerbebetrieben. Die erforder-
lichen Erweiterungsflächen sollen in direkter Anbindung an das 
bestehende Gewerbegebiet „Haasenäcker“ im Ortsteil Limbach ge-
schaffen werden. Zur Erweiterung des Gewerbegebietes wurde be-
reits bei der Erschließung ein möglicher Trassenkorridor am südli-
chen Ende der „Draisstraße“ vorgesehen.
Hierzu wurde bereits der Bebauungsplan „Hilbertsfeld“ aufgestellt. 
Da das erforderliche Zielabweichungsverfahren aufgrund der Lage 
im Regionalen Grünzug und in einem Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege auf den ersten Bauabschnitt begrenzt 
wurde, wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Hilberts-
feld“ auf den ersten Bauabschnitt reduziert. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Hilbertsfeld II“ soll nun der zweite Bauabschnitt 
überplant werden. Da dieser nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt ist, ist die Änderung des Flächennutzungsplanes um die 
Aufnahme einer gewerblichen Baufläche erforderlich. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes dient der Standortsi-
cherung und der Weiterentwicklung der örtlichen Gewerbebetrie-

be und somit dem Erhalt und Ausbau wohnortnaher Arbeitsplätze. 
Den örtlichen Gewerbebetrieben sollen zudem Entwicklungsmög-
lichkeiten gegeben werden. Die Änderung des Flächennutzungspla-
nes erfolgt im Regelverfahren mit zweistufiger Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung gemäß § 3 und § 4 BauGB und wird parallel 
zum Bebauungsplanverfahren.nach § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. 
Parallel zum Flächennutzungs- und Bebauungsplanverfahren wur-
de zudem ein Zielabweichungsverfahren beim Regierungspräsidi-
um Karlsruhe beantragt. Das erforderliche Zielabweichungsverfah-
ren wurde durch das Regierungspräsidium Karlsruhe durchgeführt. 
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gemeinde Limbach 
und die vVG Limbach-Fahrenbach mit Schreiben vom 25.05.2022 
über die Zulassung der Zielabweichung für den 2. Bauabschnitt in-
formiert.
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung mit der Be-
gründung, dem Umweltbericht und dem Lageplan wird in der Zeit 
vom 27. Februar 2023 bis 31. März 2023 beim Bürgermeisteramt 
Limbach, Hauptamt, EG, Zimmer Nr. 1, Muckentaler Str. 8d, 74838 
Limbach, während der üblichen Öffnungszeiten:
Montags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Di, Do und Fr von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Mittwochs  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
und beim Bürgermeisteramt Fahrenbach, Bürgerbüro im Bürger-
saal, EG, Ostring 6 (Bürgerzentrum „Am Limes“), 74864 Fahren-
bach während der üblichen Öffnungszeiten:
Mo und Do von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Di und Fr von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
öffentlich ausgelegt. Während der Auslegung wird der Bürgerschaft 
Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung gegeben.
Die Planunterlagen (Vorentwurf) sowie die Bekanntmachung wer-
den gemäß § 4a Abs. 4 BauGB im Zeitraum der frühzeitigen Beteili-
gung zudem auf der Homepage der Gemeinde Limbach (Odenwald) 
unter https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-be-
kanntmachungen und der Homepage der Gemeinde Fahrenbach 
unter https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlich-
keits-behoerdenbeteiligung eingestellt.
 Limbach, den 17. Februar 2023
 Thorsten Weber, Verbandsvorsitzender
Öffentliche Bekanntmachung der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Limbach-Fahrenbach
Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zum 
Bebauungsplan „Solarpark Stöcklesgewann“, Ortsteil Balsbach
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft Limbach-Fahrenbach hat in öffentlicher Sitzung am 
30.01.2023 den Einleitungsbeschluss zur Änderung der 1. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan „Solar-
park Stöcklesgewann“ im Ortsteil Balsbach gefasst, den Planvorent-
wurf gebilligt und die Planung für die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und der 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB freigegeben.
Das Plangebiet befindet sich rund 1 km nordwestlich von Balsbach, 
in der Nähe der K 3922. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 3,53 
ha. Umfasst sind die Flurstücke 527, 520 und 519. Die Fläche wird 
derzeit als Weihnachtsbaumkultur genutzt. Die Lage des Plangebie-
tes und die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt sich aus dem 
nachfolgenden unmaßstäblichen Lageplan:

Ziel und Zweck der Planung
Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist ein beab-
sichtigtes Bauvorhaben zur Errichtung einer Freiflächen-Photovol-

https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlichkeits-behoerdenbeteiligung
https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlichkeits-behoerdenbeteiligung
https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlichkeits-behoerdenbeteiligung
https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlichkeits-behoerdenbeteiligung
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taikanlage. Der Bebauungsplan „Solarpark Stöcklesgewann“ wird 
parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt und 
schafft die notwendige Rechtsgrundlage für die Bebauung.
Nach dem EEG beschränkt sich die Vergütung von Strom aus Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen auf Flächen, die sich z.B. auf vorbelas-
teten Flächen (Konversionsflächen) befinden, sowie längs von Auto-
bahnen oder Schienenwegen, oder auf Flächen, die als Ackerland 
oder Grünland genutzt werden und in einem landwirtschaftlich be-
nachteiligten Gebiet liegen. Das Plangebiet besteht vollständig aus 
landwirtschaftlicher Fläche. Laut Webportal der LEL Schwäbisch 
Gmünd mit Stand vom 12.12.2018 in Verbindung mit Richtlinie 
86/465/EWG vom 14.07.1986 ist die Gemarkung Balsbach vollstän-
dig als benachteiligte Agrarzone eingestuft. Mit der Realisierung der 
geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage werden die Ziele der über-
geordneten Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan) er-
füllt. Die geplante Anlage dient der regionalen, dezentralen Gewin-
nung von elektrischer Energie. Das Vorhaben trägt dazu bei, die 
durch Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Ziele einer deut-
lichen Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien zu erreichen. 
Nach § 1a Abs. 5 BauGB und durch das Klimaschutzgesetz des Lan-
des Baden-Württemberg ist der Klimaschutz bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen zu berücksichtigen. Das Gesetz zur Förderung 
des Klimaschutzes in Baden-Württemberg sieht u.a. Vorgaben für 
die Reduzierung von Treibhausgasen vor. Der vorliegende Bebau-
ungsplan beinhaltet die Festsetzung eines Sondergebiets für Pho-
tovoltaikanlagen. Damit wird das Ziel der Steigerung der Erneu-
erbaren Energien (in Form von Photovoltaik) als Erfordernis des 
Klimaschutzes direkt berücksichtigt. Das Vorhaben an sich ist als 
eine Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels zu bewerten. 
Die Vorgaben und Ziele zum Klimaschutz sind berücksichtigt.
Die bisherige Planung des Vorhabens sieht die Errichtung von ca. 
6.400 Modulen in ca. 22 Reihen vor. Die Module werden mit einer 
Neigung von ca. 20 Grad Richtung Süden ausgerichtet. Die Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage wird eingezäunt.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes zum Bebauungsplan 
„Solarpark Stöcklesgewann“ erfolgt im Regelverfahren mit zwei-
stufiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 und § 
4 BauGB und wird parallel zum Bebauungsplanverfahren nach § 8 
Abs. 3 BauGB durchgeführt. 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung mit der Be-
gründung und dem Lageplan wird in der Zeit vom 27. Februar 
2023 bis 31. März 2023 beim Bürgermeisteramt Limbach, Haupt-
amt, EG, Zimmer Nr. 1, Muckentaler Str. 8d, 74838 Limbach, wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten:
Montags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Di, Do und Fr von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Mittwochs  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
und beim Bürgermeisteramt Fahrenbach, Bürgerbüro im Bürger-
saal, EG, Ostring 6 (Bürgerzentrum „Am Limes“), 74864 Fahren-
bach während der üblichen Öffnungszeiten:
Mo und Do von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Di und Fr von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
öffentlich ausgelegt. Während der Auslegung wird der Bürgerschaft 
Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung gegeben.
Die Planunterlagen (Vorentwurf) sowie die Bekanntmachung wer-
den gemäß § 4a Abs. 4 BauGB im Zeitraum der frühzeitigen Beteili-
gung zudem auf der Homepage der Gemeinde Limbach (Odenwald) 
unter https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-be-
kanntmachungen und der Homepage der Gemeinde Fahrenbach 
unter https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlich-
keits-behoerdenbeteiligung eingestellt.
 Limbach, den 17. Februar 2023
 Thorsten Weber, Verbandsvorsitzender

Kirchliche Nachrichten 
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

74838 Limbach, Prälat-Linus-Bopp-Platz 3, Tel. 06287/244, pfarramt.limbach@kath-elf.de
74864 Fahrenbach, Hauptstr. 38, Tel. 06267/245, pfarramt.fahrenbach@kath-elf.de
www.kath-elf.de
Gottesdienstordnung vom 18.02. bis 24.02.023
Samstag, 18.02. –  Samstag der 6. Woche im Jahreskreis Verkauf 

von Fastenkalendern (2,50€)
Mos 09.00 Beicht- und Gesprächsmöglichkeit
Lim 17.30 Faschingsmesse mit Narren
Nb 18.30 Messfeier 

SONNTAG, 19.02. –  7. SONNTAG IM JAHRESKREIS Verkauf 
von Fastenkalendern (2,50€)

 Tag der Ewigen Anbetung in der Pfarrei St. Maria
Mu 08.45 Messfeier 
Ro 08.45 Messfeier 
Lim 10.30 Messfeier 
Au 10.30 Messfeier 
Tr 11.30  Wort-Gottes-Feier mit Anbetung und Möglich-

keit zum Kommunionempfang (bis 12.30 Uhr) 
Mos 17.30  Lobpreisgottesdienst (Johanneskirche in d. Jo-

hannes-Diakonie) 
Mos 19.00 Messfeier
@ 19.30 Zoom-Impuls Betet für die, die euch verfolgen 
Montag, 20.02. – Montag der 7. Woche im Jahreskreis
Tag der Ewigen Anbetung in den Pfarreien St. Georg und St. Jakobus
Mos 18.00 Messfeier
@ 18.30 Rosenkranz/Andacht im Livestream 
Dienstag, 21.02. – Dienstag der 7. Woche im Jahreskreis
Da 18.30 Messfeier (Kolpingsaal) 
Tr 18.30 Messfeier 
Mittwoch, 22.02. –  Aschermittwoch Verkauf von Fastenkalen-

dern (2,50€)
Lim 14.30  Messfeier für die Seelsorgeeinheit mit Asche-

austeilung 
Wag 18.30 Messfeier mit Ascheausteilung
Ri 18.30 Messfeier mit Ascheausteilung (Gemeindehaus) 
Fa 18.30 Wort-Gottes-Feier mit Ascheausteilung 
Donnerstag, 23.02. – Donnerstag nach Aschermittwoch
Bals 18.30 Messfeier 
Nb 18.30 Messfeier 
@ 21.00 Friedensgebet 
Freitag, 24.02. – Hl. Matthias
Lim 18.30 Messfeier 
Ri 18.30 Messfeier (Gemeindehaus)
Urlaub in den Pfarrbüros über Fastnacht
Das Pfarrbüro Limbach ist am „schmutzigen Donnerstag“, 
16.02.2023, nur am Vormittag von 09.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. 
Von Freitag, 17.02., bis einschl. Dienstag, 21.02.2023, sowie am 
Donnerstag, 23.02.2023 ist das Pfarrbüro geschlossen.
Das Pfarrbüro Dallau ist von Donnerstag, 16.02. bis einschl. Mitt-
woch, 22.02.2023, geschlossen.
Das Pfarrbüro Fahrenbach ist von Donnerstag, 16.02. bis Freitag, 
24.02.2023 geschlossen.

Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung
Es findet eine Sitzung des Gemeinderates am Montag, 27.02.2023 
um 19:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Limbach, Muckentaler 
Straße 8, 74838 Limbach statt. Um eine rege Teilnahme der Bürger-
schaft wird gebeten.
Tagesordnung: Öffentlicher Teil
1.  Fragen aus der Bevölkerung
2.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung 

des Gemeinderates
3.  Barrierefreier Um- und Erweiterungsbau Rathaus Limbach; hier: 

Auftragserteilung Erdungs- und Blitzschutzarbeiten, 2023/009/GeLi
4.  Grundschule Laudenberg; Gewerk: Trockenbauarbeiten, hier: Be-

kanntgabe Auftragsvergabe - Eilentscheidung, 2023/013/GeLi
5.  Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken, hier: Vergabe von Inge-

nieurleistungen, 2023/015/GeLi
6. Baugesuche und Bauvoranfragen, 2023/007/GeLi
7.  Annahme von Spenden, 2023/012/GeLi
8. Informationen
9. Anfragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
 Thorsten Weber, Bürgermeister
Die Sitzungsunterlagen können während der Öffnungszeiten im 
Rathaus Limbach, Zimmer Nr. 1 im Erdgeschoss, derzeit nach te-
lefonischer Anmeldung eingesehen werden. Außerdem sind die Sit-
zungsunterlagen auch im Internet unter www.limbach.de unter 
„Rathaus & Service / Rathaus-News“ eingestellt.

https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.limbach.de/de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlichkeits-behoerdenbeteiligung
https://www.fahrenbach.de/bauen-wirtschaft/oeffentlichkeits-behoerdenbeteiligung
http://www.limbach.de
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Zu allen jugendrelevanten Themen besteht nach § 41a Gemeinde-
ordnung für Jugendliche die Möglichkeit, Ideen und Anregungen bis 
zum Sitzungstag, 10.00 Uhr, per E-Mail – unter Angabe von Namen, 
Alter und Wohnort – an alexander.winter@limbach.de einzubringen.
Archivordnung der Gemeinde Limbach
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
und § 7 Abs. 3 des Landesarchivgesetzes hat der Gemeinderat am 
28. September 2022 folgende Archivordnung beschlossen:

§ 1 Aufgaben und Stellung des Archivs
1.  Die Gemeinde Limbach unterhält ein Archiv. Das Archivgut ist 

im Untergeschoss des Rathauses Krumbach, Ortsstraße 12, 74838 
Limbach im Ortsteil Krumbach untergebracht.

2.  Das Archiv hat die Aufgabe, alle in der Verwaltung angefallenen 
Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benö-
tigt werden, zu überprüfen und solche von bleibenden Wert mit 
den entsprechenden Amtsdrucksachen zu verwahren und zu er-
halten, zu erschließen sowie allgemein nutzbar zu machen. Das 
Archiv sammelt außerdem für die Geschichte und Gegenwart der 
Gemeinde bedeutsame Dokumentationsunterlagen und unterhält 
eine Archivbibliothek. Es kann fremdes Archivgut aufnehmen.

3.  Das Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Ge-
meinde- und Heimatgeschichte.

§ 2 Benutzung des Archivs
1.  Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, kann nach 

Maßgabe dieser Archivordnung das Archiv benutzen, soweit sich 
aus Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen mit derzeitigen oder 
früheren Eigentümern nichts anderes ergibt.

2.  Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn das Archiv 
z. B. zu wissenschaftlichen, orts- und heimatgeschichtlichen, ge-
nealogischen, rechtlichen, amtlichen, gewerblichen oder privaten 
Zwecken, die eine Nutzung erfordern, in Anspruch genommen 
werden soll.

3.  Als Benutzung des Archivs gelten:
a)  Auskunft und Beratung durch das Archivpersonal,
b)  Einsichtnahme in die Findbücher und sonstigen Hilfsmittel,
c)  Einsichtnahme in Archivgut.

§ 3 Benutzungserlaubnis
1.  Die Benutzung des Archivs wird auf Antrag zugelassen, soweit 

Sperrfristen (siehe § 6 Abs. 2 bis 5 Landesarchivgesetz) nicht ent-
gegenstehen.

2.  Der Antragsteller hat sich auf Verlangen über seine Person aus-
zuweisen und einen Benutzungsantrag auszufüllen. Der Zugang 
erfolgt per Chip.

3.  Die Nutzung des Gemeindearchivs ist einzuschränken oder zu 
versagen, soweit
a)  Grund zur Annahme besteht, dass das Wohl der Bundesrepu-

blik Deutschland, eines ihrer Länder oder der Gemeinde Lim-
bach gefährdet würde, oder

b)  Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange 
Dritter entgegenstehen, oder

c)  der Erhaltungszustand des Archivguts gefährdet würde oder
d)  ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde oder
e)  Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern 

entgegenstehen.
4.  Die Benutzung des Archivs kann auch aus anderen wichtigen 

Gründen eingeschränkt oder versagt werden, insbesondere wenn
a)  der Antragsteller wiederholt und schwerwiegend gegen die Ar-

chivordnung verstößt oder ihm erteilte Auflagen nicht einge-
halten hat,

b)  der Ordnungszustand des Archivguts eine Benutzung nicht zulässt,
c)  Archivgut aus Dienstlichen Gründen oder wegen gleichzeitiger 

anderweitiger Benutzung nicht verfügbar ist,
d)  der Benutzungszweck anderweitig, insbesondere durch Ein-

sichtnahme in Druckwerke oder in Reproduktionen erreicht 
werden kann.

5.  Die Benutzungserlaubnis kann mit Nebenbestimmungen (z.B. 
Auflagen, Bedingungen, Befristungen) versehen werden. Sie kann 
widerrufen oder zurückge- nommen werden, insbesondere wenn
a)  Angaben im Benutzungsantrag nicht oder nicht mehr zutref-

fen oder
b)  nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Versagung der 

Benutzung geführt hätten, oder
c)  der Benutzer gegen die Archivordnung verstößt oder ihm er-

teilte Auflagen nicht einhält oder
d)  der Benutzer Urheber- und Persönlichkeitsschutzrechte sowie 

schutzwür- dige Belange Dritter nicht beachtet.

§ 4 Ort und Zeit der Benutzung, Verhalten im Benutzerraum
1.  Das Archivgut kann nur im Benutzerraum eingesehen werden. 

Das Betreten der Magazine durch Benutzer ist nur im Beisein des 
Archivpersonals gestattet.

2.  Zum Schutz des Archivguts ist es insbesondere untersagt, im Be-
nutzerraum zu rauchen, zu essen und zu trinken.

§ 5 Vorlagen von Archivgut
1.  Das Archiv kann den Umfang des gleichzeitig vorzulegenden Ar-

chivguts beschränken; es kann die Bereithaltung zur Benutzung 
zeitlich begrenzen.

2.  Archivgut ist sorgfältig zu behandeln und in gleicher Ordnung 
und in gleichem Zustand wie es vorgelegt wurde wieder zurück-
zugeben. Es ist untersagt, Archivgut zu beschädigen oder zu ver-
ändern, insbesondere
a)  Bemerkungen und Striche anzubringen,
b)  verblasste Stellen nachzuziehen,
c)  darauf zu radieren, es als Schreibunterlage zu verwenden oder 

Blätter herauszunehmen.
3.  Bemerkt der Benutzer Schäden an dem Archivgut, so hat er dies 

unverzüglich dem Aufsichtspersonal anzuzeigen.
4.  In Ausnahmefällen kann Archivgut an andere Archive und zu 

Ausstellungszwe- cken ausgeliehen werden, wenn eine ordnungs-
gemäße Benutzung und Aufbewahrung gewährleistet ist. Hier 
ist eine Dokumentation lückenlos zu führen und die Herausga-
be erfolgt nur gegen Unterschrift. Regressansprüche bei Verlust 
bleiben vorbehalten. Eine Übersendung von Archivalien an Pri-
vatpersonen ist ausgeschlossen. Von einem Versand sind in der 
Regel Urkunden und alle besonders wertvollen oder häufig ge-
brauchten Archivalien ausgeschlossen.

5.  Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Ar-
chivbibliothek.

§ 6 Haftung
1.  Der Benutzer haftet für die von ihm verursachten Verluste oder 

Beschädigungen des überlassenen Archivguts sowie für die sonst 
bei der Benutzung des Archivs verursachten Schäden. Dies gilt 
nicht, wenn er nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft.

2.  Die Gemeinde Limbach haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz 
oder grobe Fahr- lässigkeit bei der Vorlage von Archivgut und Re-
produktionen zurückzuführen sind.

§ 7 Auswertung des Archivguts
Der Benutzer hat bei der Auswertung des Archivguts die Rechte 
und schutzwürdigen Interessen der Gemeinde Limbach, die Urhe-
ber- und Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdige In-
teressen zu wahren. Er hat die Gemeinde Limbach von Ansprüchen 
Dritter freizustellen. Belegstellen sind anzugeben.

§ 8 Belegexemplare
1.  Werden Arbeiten unter wesentlicher Verwendung von Archivgut 

des Archivs verfasst und erstellt, sind die Benutzer verpflichtet, 
dem Archiv unaufgefordert und unentgeltlich ein Belegexemplar 
zu überlassen. Dies gilt auch für Manuskripte. Im Übrigen gilt § 6 
Abs. 7 Landesarchivgesetz entsprechend.

2.  Beruht die Arbeit nur zum Teil auf Archivgut des Archivs, so hat 
der Benutzer die Drucklegung mit den genauen bibliographi-
schen Angaben anzuzeigen und kostenlos Kopien der entspre-
chenden Seiten zur Verfügung zu stellen.

§ 9 Reproduktionen, Editionen, Veröffentlichungen
1.  Die Fertigung von Reproduktionen und deren Publikationen so-

wie die Edition von Archivgut bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der Gemeinde. Die Reproduktionen dürfen nur für den 
freigegebenen Zweck und unter Angabe der Belegstelle verwen-
det werden.

2.  Von jeder Veröffentlichung einer Reproduktion ist dem Archiv 
ein Belegexemplar kostenlos zu überlassen.

3.  Die Herstellung von Reproduktionen fremder Archivalien bedarf 
der schriftlichen Zustimmung des Eigentümers.

§ 10 Gebühren
1.  Die Erhebung von Gebühren und Auslagen richtet sich nach der 

Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Limbach.
2.  Bei der Benutzung des Archivs für wissenschaftliche und ortsge-

schichtliche Zwecke kann auf die Erhebung von Gebühren ver-
zichtet werden.

§ 11 Geltungsbereich
Diese Archivordnung gilt für alle Bestände des Gemeindearchivs.

§ 12 Inkrafttreten
Die Archivordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.
 
 Thorsten Weber, Bürgermeister
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Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn die nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg und § 1 der Verordnung des Innenministeriums zur 
Durchführung der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat 
am21. November 2022 folgende Satzung beschlossen:
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung der 
Gemeinde Limbach vom 21. November 2022 (Bekanntma-
chungssatzung)

§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen
(1)  Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Limbach erfol-

gen durch Bereitstel- lung im Internet unter www.limbach.de, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Bekanntma-
chungen sind unter der Rubrik Rathaus & Service, öffentliche 
Bekanntmachungen eingestellt.

(2)  Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung.
(3)  Die Wortlaute der öffentlichen Bekanntmachung können in der 

Gemeindeverwaltung Limbach von jedermann während der 
Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden; sie werden gegen 
Kostenerstattung als Ausdruck zur Verfügung gestellt oder un-
ter Angabe der Bezugsadresse gegen Kostenerstattung postalisch 
übermittelt. Eine elektronische Übermittlung (E-Mail), gegen 
Verwaltungsgebühr, ist ebenfalls möglich.

(4)  Abweichend von Absatz 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachun-
gen der Gemeinde Limbach zu Bauleitplänen oder aufgrund an-
derer sondergesetzlicher Bestimmun- gen zusätzlich im Amts-
blatt der Gemeinde. Als Tag der Bekanntmachung gilt der 
Erscheinungstag des Amtsblatts.

§ 2 Inkrafttreten
(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Form der öffentlichen Be-

kanntmachung der Gemeinde Limbach vom 22. Juli 1975 außer 
Kraft.

 
 Thorsten Weber, Bürgermeister
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg oder auf 
Grund der Gemeindeordnung (GemO) beim Zustandekommen 
dieser Sat- zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung und die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.
Rathaus Limbach am Rosenmontag und Faschingsdienstag 
geschlossen
Am 20. und 21. Februar 2023 bleibt das Rathaus Limbach geschlos-
sen. Wir bitten um Beachtung. In dringenden standesamtlichen Fäl-
len wenden Sie sich bitte an: Telefonnummer: 0151 579 636 04.
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Limbach

Standesamtliche Nachrichten
Sterbefall
7. Februar – Reinhold Adolf Müller, Limbach - 87 Jahre

Feuerwehrnachrichten
FFW Heidersbach

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Heidersbach findet am Freitag, den 24.02.2023 um 19.00 Uhr 
in der Pizzaria Ferraro’s statt. Alle Feuerwehrkameraden auch die 
Alterskameraden sind hierzu herzlich eingeladen. Um vollzähliges 
Erscheinen in Uniform wird gebeten.

Grundschulnachrichten
Anmeldung der Schulanfängerinnen und Schulanfänger 2023
Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 werden alle Kinder schul-
pflichtig, die bis zum 30. Juni 2017 geboren sind. Es sind alle Kinder 
anzumelden, auch wenn eine Zurückstellung erwogen wird oder 
das Kind schon zurückgestellt war oder evtl. eine andere Schulart 
in Betracht kommt. Darüber hinaus können auf Wunsch der Eltern 
auch schon jüngere schulfähige Kinder angemeldet werden, wenn 
sie im Zeitraum vom 01. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 geboren 
sind. Diese Kinder werden erst dann durch die Anmeldung schul-
pflichtig. Die Anmeldungen der Schulanfänger/innen 2023 an der 
Grundschule Limbach-Laudenberg finden am Montag, 13. März 
2023, Dienstag, 14. März 2023 und Donnerstag 16. März 2023 an 
der Grundschule Limbach-Laudenberg statt. 
Einladungen mit Terminvorgaben erhalten die Eltern demnächst.
Zur Schulanfängeraufnahme sind mitzubringen:
·  Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde mit Religions-
nachweis

·  Impfbuch wegen Masernschutz
·  U9-Untersuchung
·  Bestellschein-VRN Jugendticket BW 
·  Rückmeldung „Verlässliche Grundschule“ 
·  Schüleraufnahmebogen
·  Bei Alleinerziehenden ist der Nachweis über das Sorgerecht und bei 
getrennt lebenden Erziehungsberechtigen die komplette Anschrift 
mit Telefonnummer des anderen Elternteils und dessen Einver-
ständnis-erklärung zur Anmeldung an der Schule erforderlich

Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind zur Anmeldung. 
 Schulleitungsteam der Grundschule Limbach

Kirchliche Nachrichten
Evang. Kirchengemeinde Mudau

Gottesdienste
19.02.2023
09.30 Uhr Gottesdienst im ev. Kirchsaal in Mudau,  

Pfarrerin Rebecca Stober
26.02.2023
09.30 Uhr Gottesdienst im ev. Kirchsaal in Mudau  

Prädikantin Gabriele Stiebig
Ökumene
27.02.2023  
18.00 Uhr  Ökum. Friedensgebet, Kath. Kirche St. Pankratius in Mudau
03.03.2023 
18.00 Uhr Ökum. Weltgebetstag der Frauen, Kath. Kirche St. Pank-

ratius in Mudau
05.03.2023 
19.00 Uhr  Ökum. Taizegebet mit Chor Euphoria, Kath. Kirche St. 

Pankratius in Mudau 
Pfarrbüro 
Das Pfarramt ist immer dienstags von 14.30 -17.00 Uhr besetzt und 
telefonisch zu erreichen. Außerhalb der Öffnungszeit können Sie 
gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, die-
ser wird auch außerhalb der Sprechzeit regelmäßig abgehört. Gerne 
rufen wir Sie zeitnah zurück.
Wochenspruch:
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Men-
schensohn.     LK 18,31
Ihre Pfarrerin Rebecca Stober
Email Pfarramt: ekg.mudau@t-online .de Tel. 06284-362
Email Pfrin. Stober: rebecca.stober@kbz.ekiba.de

Hl. Kreuz, Wagenschwend
Hauskommunion Wagenschwend
Der nächste Termin ist am Montag, 27.02.2023.
Bitte bei Annemarie Münch, Tel. 06274/283, anmelden.
Einladung zum Weltgebetstag
Aus dem kleinen Land Taiwan laden uns mutige Frauen ein, daran 
zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können - 
egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: Glaube bewegt!
Wir wollen diesen Gottesdienst gerne mit allen Konfessionen am 
Freitag, 03. März 2023, um 18.30 Uhr in der kath. Kirche in Wagen-
schwend zusammen feiern.
Dazu laden wir, die kfd Wagenschwend-Balsbach, herzlich ein.

http://www.limbach.de/
mailto:ekg.mudau@t-online


KW 07 · 17. Februar 2023 Amtsblatt der Gemeinden Limbach und Fahrenbach  Seite 7 

Vereinsnachrichten 
FG Hederschboch Dick Do

Umzug und Kehraus am Fastnachtsdienstag
Am Faschenachtsdienstag findet um 13.31 Uhr der traditionelle 
Fastnachtsumzug durch das närrische Hederschboch statt. Die Auf-
stellung erfolgt ab 13.00 Uhr im Mühlweg. Anschließend herrscht 
närrisches Treiben im „Hällele“ und um 19.15 Uhr werden sich wie-
der alle versammeln, um gemeinsam die Faschenacht zu verbren-
nen. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Förderverein „Hällele“ Heidersbach
Der Förderverein „Hällele“ Heidersbach lädt zum Heringsessen
Am Aschermittwoch findet ab 19.00 Uhr im Sportheim in Hei-
dersbach das traditionelle Heringsessen statt. Eingeladen sind alle 
Personen, die über die närrischen Tage im Einsatz waren, sei es als 
Aktiver bei den Sitzungen oder beim Umzug, als Helfer bei den 
Veranstaltungen (Theke, Küche, Bar, Organisation) oder als Helfer 
beim Auf- bzw. Abbau.

„Evensong“ Heidersbach
Die neue Schola stellt sich vor
„Evensong“ zum Zuhören und Mitsingen
Heidersbach. Wem nach dem Trubel der Faschnachtszeit der Sinn 
nach Ruhe und Besinnlichkeit bei ansprechender Chormusik steht, 
dem sei der „Evensong“ am 1. Fastensonntag, dem 26. Februar 2023 
um 18:30 Uhr in der Heidersbacher Kirche empfohlen. Der „Even-
song“ ist ein musikalisches Abendlob nach anglikanischem Vorbild, 
bei dem die Musik im Mittelpunkt steht. Die Schola „Capella Wen-
delini“, die aus dem aufgelösten Kirchenchor hervorgegangen ist, 
hat diese Form des Abendgebets ausgewählt, um sich der Öffent-
lichkeit „vorzustellen“. Das Ensemble hat hierzu in den letzten Wo-
chen ein- und mehrstimmige Abend- und Segenslieder einstudiert. 
Bei einigen Liedern sind auch die Besucher eingeladen mitzusingen. 
Inhaltlich wird ein Schwerpunkt auf dem Thema „Segen“ liegen: In 
diesen Zeiten gibt es viele Herausforderungen und Unsicherheiten, 
die uns belasten und aus dem Gleichgewicht bringen können. Der 
Segen Gottes kann uns – besonders jetzt in der Fastenzeit – helfen, 
unseren inneren Frieden wiederzufinden und die Kraft zu haben, 
Herausforderungen zu bewältigen. 

Krumboch „Geb Gas“
Auf- und Abbau / Prunksitzung in Krumbach
Der Aufbau für die Prunksitzung findet am Freitag, den 10.02.2023 
ab 17 Uhr statt, der Abbau dann am Sonntag, den 19.02.2023 ab 10 
Uhr. Zu den Terminen sind viele freiwillige Helfer eingeladen. 
Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung.
Prunksitzung in Krumbach
Liebe Narren, groß und klein, 
ja kann‘s denn wirklich soweit sein?
30 Joahr schrein mir bald „Geb Gas“
Und hebbe dabei schon immer viel Spaß!
Für unser Jubiläum, hem mir uns gedacht,
wird natürlich auch wieder e Prunksitzung gemacht.
Am Samstag, den 18. Februar soll se um 19.33 Uhr sein,
und deshalb lade mir alle ein. 
Ab 18.44 Uhr losse mir euch scho in die Krumbocher Sporthalle nei, 
kummt also alle zahlreich bei uns vorbei.
Wir freue uns auf euch und e buntes Programm,
dass die Jubiliäumssitzung en echte Kracher wern kann!
Merkt euch des Datum, und falls es einer vergaß:
Am Faschingssamstag heißt’s wieder: Krumboch Geb Gas! 

SV Krumbach
Aufgepasst!!! WORLD JUMPING ® Kids ab März 2023 beim SVK
Hey Kids, auch ihr seid wieder herzlich Willkommen! Ab März be-
ginnt ein neuer WORLD JUMPING ® Kids Kurs, der im 14-tägi-
gen Rhythmus immer freitags um 15.30 – 16.30 Uhr stattfindet. 
Bei EUCH steht der Spaß am Sport und der Bewegung im Vorder-
grund. Hierbei haben wir zwei Altersstufen im Angebot. 5-8 Jahre: 
Förderung der Bewegungsvielfalt und Übung der Balance, Haltung 
und Rhythmik sowie Verbesserung der Koordination und Musku-
latur. AUSGEBUCHT 
9-13 Jahre: Aufbau technischer Grundlagen und Kräftigung der 
Muskulatur sowie Verbesserung der Kondition, Koordination und 
Balance. Nur noch WENIGE Plätze frei!!
Wenn du dieses Angebot ausprobieren möchtest, melde DICH bis 
22.02.23 bei Lara Bangert unter 0162 8909091 an.

WORLD JUMPING® gold Kurs ab März 2023 beim SVK 
Dieses Programm richtet sich an ältere, aber auch an gesundheits-
orientierte Menschen oder Anfänger, die einen abwechslungsreichen 
Ausgleich zu ihrem Alltag suchen, ohne sich komplett auszupowern. 
Bei unserem WORLD JUMPING® gold Angebot steht der Spaß im 
Vordergrund. Es wird zudem die Beweglichkeit, die Balance, die 
Koordination, die Kraft und die Ausdauer geschult. 
Der neue Kurs beginnt im März und findet im 14-tägigen Rhythmus 
donnerstags um 19.30-20.30 Uhr statt. 
Melde DICH bis 22.02.23 bei Lara Bangert unter 0162 8909091 an.

Workout for life beim SVK
Der Frühling rückt näher und dann heißt es wieder RAUS AUS 
DEN WINTERKLAMOTTEN UND REIN IN DEN BIKINI! Bist 
du bereit dafür? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. 
Dieses Workout bringt dich nicht nur ins Schwitzen, es strafft und 
formt auch deinen Körper, den du mit Übungen für den Bauch, die 
Beine und den Po in Form bringst. Außerdem kannst du dich so 
richtig durch Aerobic- und Kräftigungselemente auspowern. 
Der Kurs findet an 5 Terminen freitags um 18-19 Uhr in der Sport-
halle in Krumbach statt. Dieses Angebot richtet sich an alle Fitness-
typen und nicht nur an Vereinsmitglieder! 
Anmeldung bis 22.02.23 bei Lara Bangert unter 0162 8909091.

Kath. Kirchenchor Laudenberg

Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 3. März 2023 findet die Jahreshauptversammlung des 
Kath. Kirchenchores Laudenberg statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in 
der Schule. Alle aktiven und passiven Mitglieder und Ehrenmitglie-
der werden recht herzlich eingeladen.

FC Freya Limbach

Närrisches Treiben der Limbacher F-Jugend 
Am letzten Freitag fand eine etwas andere Trainingseinheit für die 
Limbacher F-Jugendlichen statt. Die Halle konnte zum Training 
nicht genutzt werden also veranstaltete man kurzerhand eine Fa-
schingsparty im Sportheim für die Kids. Zur Stärkung gab es erst-
mal Pizza für alle. Spiele, spannende Matches am Tischfußball und 
eine spontane Kinderdisco ließen die Zeit wie im Flug verstreichen 
und rundeten den Abend ab.

Der FC Freya Limbach lädt am kommenden Rosenmontag den 
20.02.2023 ab 16:30 Uhr ins Sportheim ein.
Für Speis und Trank ist gesorgt! Mitzubringen sind nur Hunger, 
Durst und gute Laune. Wir freuen uns auf Euch!

Musikverein 1863 Limbach e.V.

Närrisches Wanderkonzert
Die Musikerinnen und Musiker vom MV Limbach ziehen gemein-
sam mit ihrer Jugendkapelle am Samstag, 18.02.2023 ab 9 Uhr 
durch die Straßen von Limbach. Es wird daher laut, bunt, rhyth-
misch und abwechslungsreich. Lassen Sie sich in die närrische Zeit 
mitreißen und tanzen, klatschen, lachen, singen und schunkeln Sie 
mit. Egal ob am Fenster, an der Haustür oder auf der Straße. Die 
Musikerinnen und Musiker freuen sich auf Sie. Wenn Sie unsere Ju-
gendarbeit unterstützen möchten, würden wir uns über eine kleine 
Spende freuen.
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KG Wulle-Wack Limbach e.V. 
Faschnachtsgottesdienst
Am Samstag, dem 18.02.2023 laden wir alle Faschnachtsbegeisterte 
herzlich ein, einen Gottesdienst der besonderen Art mit uns zu fei-
ern. Der Faschnachtsgottesdienst beginnt um 17:30 Uhr in der St. 
Valentin Kirche in Limbach. Wir freuen uns über zahlreiche kostü-
mierte Gottesdienstbesucher! Da bekannterweise am Faschnachts-
samstag auch endlich wieder de Herschberg ruft, geht’s für uns im 
Anschluss zur Faschnachtsparty ins Schützenhaus in Limbach. 
Faschnachtsumzug
Wie jedes Jahr findet unser Umzug wieder am Faschnachtsdienstag, 
dem 21.02.2023 statt. Aufstellung ist ab 12:30 Uhr in der Ringstra-
ße, Zufahrt ausschließlich über die Krumbacher Straße. Beginn des 
Umzugs 13:33 Uhr. Gruppen, Vereine und Einzelpersonen, die an 
umserem Umzug teilnehmen möchten, werden gebeten sich unter 
kgwullewack@web.de zu melden. 
Wichtige Hinweise: Eine Umzugsteilnahme ist nur mit TÜV-ge-
prüften Fahrzeugen möglich!!! Weiterhin ist das mit dem Anmel-
deformular übersandte „Informationsblatt für Umzugsteilnehmer 
bei Brauchtumsveranstaltungen im Neckar-Odenwald-Kreis“ zu 
beachten bzw. uns gegenüber per Unterschrift zu bestätigen, sämt-
liche darin enthaltene Teilnahmebedingungen und Sicherheitsvor-
kehrungen jederzeit einzuhalten. 

TTC Limbach
Buntes Treiben nach dem Faschenachtsumzug
Zum Faschingsausklang lädt der TTC Limbach alle Närrinnen und 
Narren am Dienstag, 21.02.2023, nach dem Faschenachtsumzug in 
den Limbacher Narrentempel ein. Hier kann bis zur Entenverbren-
nung gelacht, getanzt und gefeiert werden. Für musikalische Unter-
haltung in der Halle und in der Bar sorgen Generation Sound‘s. Der 
Eintritt ist für alle frei! Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens 
gesorgt. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Kaffee- und Kuchenbar. 
Auf Ihr Kommen freut sich der TTC Limbach.
Pokalendspiele
In zurückliegenden 2 Wochen wurden die Pokalendspiele im Tisch-
tennis des Bezirks Mosbach ausgespielt. Der TTC Limbach war so-
wohl im Aktiven- als auch im Nachwuchsbereich in allen möglichen 
Endspielen vertreten und ging in 5 von 6 Konkurrenzen als Sieger 

hervor. Lediglich die 2. Herren-Mannschaft musste ihren Gegnern 
aus Binau im C-Pokal für Mannschaften bis zur Kreisliga gratulieren.
Die letztjährigen Vizepokalgewinner des Badischen Pokals Damen-
B und Herren B für Mannschaften bis zur Bezirksliga wurden ih-
rer Favoritenrolle gerecht und konnten ihre Titel auf Bezirksebene 
verteidigen. Dabei siegten Kerstin Hüsken, Doris Noe und die erst 
13-jährige Diana Cristescu mit 4:1 gegen den TTC Schefflenz und 
Daniel Parstorfer, Rene und Marco Trappmann gingen mit dem 
gleichen Ergebnis gegen den FC Lohrbach von den Platten.
Im Nachwuchsbereich kam es bei den Schülern U15 wie auch im 
Vorjahr zu einem vereinsinternen Endspiel, dass die 1. Schüler 
mit 4:1 für sich endscheiden konnte. Am Erfolg der beiden Mann-
schaften waren folgende Spielerinnen und Spieler beteiligt: Aa-
ron Amann, Christiane und Diana Cristescu, Mian Fischer, Justus 
Ockert, Julia Petrow, Benjamin Roesner und Alexander Veith.
Bei den Jugend U19 siegten Adrian Amann, Diana Cristescu, Jan-
nik Reuschle und Benjamin Veith als Titelverteidiger aus dem Vor-
jahr in einem spannenden Finale mit 4:3 gegen die SG Schefflenz/
Seckach. Die Schülerinnen U15 standen als alleiniger Starter bereits 
vorher als Sieger fest. Alle Sieger vertreten den Bezirk Mosbach auf 
Regionsebene, bei dem es gegen die Pokalgewinner aus den Bezir-
ken Buchen und Tauberbischofsheim geht. Das nachfolgende Bild 
zeigt die Spielerinnen und Spieler bei der Erwachsenen-Endrunde 
in Neudenau.

Fördervereins des Kindergartens Limbach
Generalversammlung
Am Montag, 06.03.2023 findet um 19.00 Uhr im KIGA/Sitzungssaal 
Maria Frieden die Generalversammlung des Fördervereins des Kin-
dergartens Limbach statt.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Jahresbericht
3. Rechnungsbericht und Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen
6. Anträge / Sonstiges
Hierzu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. Anträge sind 
bis zum 04.03.2023 schriftlich an den 1. Vorsitzenden Matthias 
Roos zu richten. Die Vorstandschaft

Schernjer Steeoicher
Am Freitag, den 17.02.23 um 16.59 Uhr machen die Steeoicher ei-
nen kleinen „Gaudiumzug«durch das Dorf. Es wäre schön, wenn 
die Bürger ihnen ein lautes „Schernje Stee hart»  zurufen würden. 
Der Gaudiwurm der Steeoicher endet dann am Feuerwehrgeräte-
haus mit einem gemeinsamen Umtrunk und einem fröhlich, lusti-
gen Beisammensein. Hierzu sind natürlich alle Schernjer Buerger 
herzlich eingeladen um stee hart miteinander zu feiern.
Schernje Stee hart

Scheringer Bürgertreff
Der Scheringer Bürgertreff lädt am Aschermittwoch, den 22.02.23 
ab 18.30 Uhr im Schulsaal zu einem Heringsessen ein. Alternativ 
wird auch ein Kräuterquark mit Kartoffeln angeboten. Diese Aktion 
ist schon traditionell, sie beendet die Faschingszeit und stimmt auf 
die Fastenzeit ein. Wir freuen uns auf viele Scheringer Bürger.
Um planen zu können bitten wir um eine Anmeldung bis zum 
18.02.23 unter Telefon 1759.

mailto:kgwullewack@web.de
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Förderverein Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend
Kinderfastnacht im DGH Wagenschwend
Am Fastnachtsdienstag, den 21.02.2023 findet wieder die traditio-
nelle Kinderfastnacht im DGH Wagenschwend statt. Ab 14:59 Uhr 
stehen für die kleinen und auch großen Gäste leckere Speisen und 
Getränke bereit.
Von 15:30 bis 17:30 Uhr sorgt der Musikverein Eintracht Wagen-
schwend für gute Unterhaltung und tolle Faschnachtsstimmung. 
Viel Spaß wird uns dieses Jahr die Kindertanzgruppe „Geb Gas!!! 
Funken und Fünkchen“ vom SV Krumbach bereiten.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind zu diesem närrischen 
Nachmittag recht herzlich eingeladen.

Heimat- und Museumsverein 1998 Wagenschwend e.V.
Zur Jahreshauptversammlung des „Heimat- und Museumsverein“ 
1998 Wagenschwend e.V. laden wir alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner recht herzlich ein. Die Versammlung findet statt, am Sonn-
tag den, 26.02.2023 um 17.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wa-
genschwend, Hauptstraße 45. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht 1. Vorsitzender
3. Bericht Schriftführerin
4. Bericht Kassier
5. Bericht Kassenprüfer
6. Entlastung
7. Satzungsänderung 
8. Verschiedenes
Vom Vorstand wird vorgeschlagen, bei mehreren Mitgliedern einer 
Familie, den Beitrag der zweiten und weiteren Personen um 50 % 
zu reduzieren. Der Antrag liegt zur Beschlussfassung der Versamm-
lung vor. Wir freuen uns viele Mitglieder begrüßen zu dürfen.

Verschiedenes 
Der Förderverein des katholischen Kindergarten St. Michael Wald-
hausen veranstaltet einen Spielzeugbasar. 
Wann: Samstag 04.03.2023, 14:00 - 16:00Uhr
Wo: Sporthalle in Waldhausen
Unter folgenden Nummern können noch Tische reserviert werden:
0162-3575227 oder 0178-5442598
Neben Spielsachen gibt es auch leckeren Kaffee und Kuchen.

Gemeinde Fahrenbach
Amtliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltung Fahrenbach an Fasching geschlossen
Wegen der Faschingsveranstaltung in der Halle des Bürgerzentrums 
bleibt die Gemeindeverwaltung Fahrenbach am Rosenmontag und 
am Fastnachts-Dienstag (20. und 21.02) jeweils ganztägig geschlos-
sen. Wir bitten um Beachtung! Am Aschermittwoch ist übrigens in 
diesem Fall nicht alles vorbei, sondern die Sprechstunden der Verwal-
tung laufen ab diesem Tag wieder in den gewohnten Bahnen. 
Keine Nutzung vom DGH Trienz 
In der Zeit von Mittwoch 22.02. bis einschließlich Sonntag 
26.02.2023 kann das Dorfgemeinschaftshaus Trienz (kleiner und 
großer Saal) nicht genutzt werden. Es stehen umfangreiche Reini-
gungs- und Pflegemaßnahmen am Bodenbelag an. 
Straßenreinigung nach dem Faschingsumzug -   
Kehrmaschine im Einsatz 
Am Fastnachtssonntag läuft ab 13.31 Uhr wie bekannt wieder der 
große Faschingsumzug durch Fahrenbach. Vom Ostring, über die 
Brühlstraße, die Hauptstraße und die Bahnhofstraße geht`s zurück 
ins Bürgerzentrum. Natürlich hinterlässt so ein Umzug auch seine 
Spuren und deshalb haben wir für den Rosenmontag 20.02.2023 
den Einsatz einer großen Kehrmaschine geplant und ein entspre-
chendes Fahrzeug bei der Stadt Mosbach angemietet. Gestartet wird 
die Reinigung der Straßen und Gehwege montags um 7.30 Uhr. 
Wir hoffen, dass wir damit die Anwohner des Zugweges deutlich 
entlasten können. Nichts desto trotz gilt für alle Teilnehmer und 
Narrenfreunde die Devise „Möglichst wenig Müll hinterlassen“!

Gemeindekasse Fahrenbach informiert über Fälligkeiten 
Die Gemeindekasse Fahrenbach weist darauf hin, dass die 1. Rate 
für Grundsteuer und Gewerbesteuer seit 15.02.2023 fällig sind. 
Ebenso ist die Hundesteuer am 15.02.2023 fällig gestellt. Wir bit-
ten alle Nichtabbucher um umgehende Zahlung bzw. Überweisung. 
Um Ihnen künftig den Weg zu Ihrer Bank zu ersparen, bieten wir 
Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, die fälligen Beträge termin-
genau zu den jeweiligen Fälligkeiten von der Gemeindekasse ab-
buchen zu lassen. Sie ersparen sich unnötige Unannehmlichkeiten 
und zusätzliche Kosten wie Mahngebühren und Säumniszuschläge. 
Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Ansprechpartnerin 
im Rathaus ist Elke Kirschenlohr.
Organisationsbesprechung Dorffest Robern 
Die nächste Besprechung zur Organisation des Roberner Dorffestes 
(geplant für den 29. und 30. Juli 2023) findet am Donnerstag den 
02.03.2023 um 19.00 Uhr im DGH Robern im Jugendraum statt. 
Zu dieser Besprechung sind nicht nur Vereine, Gruppen und Insti-
tutionen aus Robern eingeladen, sondern alle, die Spaß an der Mit-
arbeit in einem Organisationsteam haben, eine gute „Festlesidee“ 
mitbringen oder einfach dazu beitragen möchten ihren Heimatort 
zu präsentieren. Also, einfach vorbeikommen und mitmachen! 
Krisenübung absolviert 
In Zusammenarbeit mit der EnBW Baden- Württemberg hat die 
Gemeinde Fahrenbach in mehreren Workshops ein Krisenhand-
buch erarbeitet, das in Notfall- und Krisensituationen (die hof-
fentlich ausbleiben mögen) ein wichtiges Nachschlagewerk sein 
soll. Um den Inhalt des Planes auch mal auf seine „Krisentaug-
lichkeit“ zu testen, wurde in der letzten Woche eine Stabsrahmen-
übung durchgeführt. Alle Mitarbeiter des festgelegten Krisenstabes 
verwandelten das „Übergangs-Bürgerbüro“ im Bürgerzentrum in 
einen Raum für den kommunalen Krisenstab und versuchten den 
von den EnBW-Krisenmanagementsexperten vorgegebenen Notla-
gen Herr zu werden. Der Krisenstab bestand am Übungstag aus den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung und 
Roberns Ortsvorsteher Uwe Kohl. Beobachtet und bewertet wurde 
die Tätigkeit und die Reaktion, auf die sich immer wieder verän-
derten Lagen, von der Referentin für Krisenmanagement der EnBw 
Margot Fritz und deren Team. Bei der Übung galt es festgelegte For-
derungen und Formalien (auch hier ist Dokumentation immens 
wichtig) ebenso zu erfüllen, wie mit Ideenreichtum und Organisati-
onsgeschick abzuwägen, welche Meldung Priorität genießt und was 
unwichtig für die Gesamtsituation ist. Dabei spielte auch die klare 
Kommunikation untereinander eine große Rolle. Apropos Kommu-
nikation! Wenn dann simuliert wird, dass der Strom stundenlang 
ausgefallen ist und das Kommunikationsnetz nicht funktioniert, ist 
das gar nicht so einfach. Letztlich aber konnte Bürgermeister Jens 
Wittmann, der als Krisenstabsleiter agierte, ein positives Fazit zie-
hen. Die Übung hat gezeigt, so Wittmann, dass die Pläne größten-
teils auch in die Praxis umgesetzt werden können und man sie im 
Notfall aus der Schublade ziehen kann. Dahin soll der Krisenplan 
jetzt aber nicht sofort zurück. Es gilt die aufgezeigten Schwachstel-
len auszubessern, die Vorgaben zu aktualisieren und weiteres Perso-
nal, das im Verhinderungsfall aktiviert werden kann, auf den neus-
ten Stand zu bringen. Von der EnBw gab`s nach der Übung übrigens 
ein Gesamtlob für den Krisenstab, der als Team ruhig, strukturiert 
und fokussiert gearbeitet habe, so Margot Fritz. 
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Umtausch von Mülltonnen bis 31.03. noch kostenlos 
Bedingt durch den geänderten Abfuhrturnus haben einige Haus-
halte das Problem, dass die Kapazität der vorhandenen Mülltonne 
nicht ausreicht. Die möglichen Alternativen sind der Kauf von Zu-
satzmüllsäcken oder ein Umtausch. Ein Zusatzmüllsack, erhältlich 
bei der Gemeindeverwaltung, kostet aktuell 4,15 €, und kann bei 
den vorgegebenen Abholterminen zur Restmülltonne dazu gestellt 
werden. 
Überlegenswert ist sicher auch der generelle Umtausch der vorhan-
denen Mülltonne in ein größeres Gefäß. Für einen solchen Um-
tausch wird normalerweise von der kwin eine einmalige Gebühr 
von 17,48 € erhoben. Bis zum 31.03.2023 ist so ein Umtausch al-
lerdings kostenlos. Wer also vor hat, seine Restmülltonne zu ver-
größern, sollte sich bis Ende März dazu entscheiden. Weitere Infos 
zum Thema Müllentsorgung, zur Nutzung der grünen Bioenergie-
tonne oder zur neuen kwin-App gibt`s auf der Internetseite www.
kwin-online.de oder direkt bei der kwin unter 06281 – 9060. 
Vordrucke für Einkommenssteuer 
Vordrucke für die Einkommenssteuererklärung 2022 können ab so-
fort auch bei der Gemeindeverwaltung Fahrenbach im „Bürgerzen-
trum am Limes“ abgeholt werden. 
Rentensprechtag 
Der nächste Rentensprechtag mit Günther Kreis ist für Montag 
06.03.2023 im Bürgerzentrum am Limes geplant. Anmeldungen 
bitte unter 92050 bei der Gemeinde Fahrenbach.
Fundsachen 
An der Baustelle „Feldbrunnen II“ ist ein E-Bike gefunden worden. 
Nähere Infos dazu gibt`s bei der Gemeindeverwaltung Fahrenbach. 
Am Kleinspielfeld Fahrenbach wurde ein Schlüsselring mit zwei 
Schlüsseln gefunden. Nähere Infos dazu gibt`s bei der Gemeinde-
verwaltung. 
Der „Schlepper-TÜV“ kommt!!!
Für die Besitzer von landwirtschaftlichen Zugmaschinen kommt 
der TÜV SÜD in einige Ortschaften um die Hauptuntersuchung ge-
mäß §29 StVZO sowie SP (Zwischenuntersuchung) durchzuführen. 
An diesen Terminen können auch gerne ungebremste PKW-An-
hänger vorgeführt werden. Die Termine in unserer Gemeinde : 
Mittwoch, den 22.03.2023, 08.00 – 09.00 Uhr bei Auto-Service 
Kreis in Fahrenbach
Mittwoch, den 22.03.2023, 09.15 – 10.00 Uhr beim Rathaus in Robern
Weil wir diese Sondertermine in der Regel nur während den Win-
termonaten durchführen, wird auch Haltern von Zugmaschinen/ 
Anhängern, die erst im Laufe des Jahres 2023 zur Hauptuntersu-
chung fällig sind, geraten, diese Termine wahrzunehmen. Hier-
durch ergäbe sich dann nur eine einmalige Verkürzung der Haupt-
untersuchungsfrist.

Schulnachrichten 
Grundschule Fahrenbach - Anmeldung der Schulanfänger 
und Schulanfängerinnen 
Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 werden alle Kinder schul-
pflichtig, die zwischen dem 01.Juli 2016 und dem 30. Juni 2017 ge-
boren sind. Es sind alle Kinder anzumelden und vorzustellen, auch 
wenn eine Zurückstellung erwogen wird, das Kind schon zurückge-
stellt war oder evtl. eine andere Schulart in Betracht kommt. Darüber 
hinaus können auf Wunsch der Eltern auch schon jüngere schulfähige 
Kinder angemeldet werden, wenn sie im Zeitraum vom 01. Juli 2017 
bis zum 30. Juni 2018 geboren sind. Diese Kinder erhalten dann den 
Status eines schulpflichtigen Kindes. Alle Eltern der schulpflichtigen 
Kinder erhalten in den nächsten Tagen die Termine zur Schulan-
meldung mit den Anmeldeunterlagen zugesandt. Für Rückfragen 
steht Ihnen unsere Schulleiterin Frau Heike Biehler und die Koopera-
tionslehrkraft Frau Bettina Schork gerne zur Verfügung. 

Anmeldungen bei Außenstellenleiterin: Silke Tuch,Tel. 06261-
6741710, E-Mail: fahrenbach@vhs-mosbach.de sind möglich für 
die Kurse: 

Die Nachfrage nach Yoga ist außerordentlich hoch, so dass auch  
alle in Fahrenbach stattfindenden Yoga-Kurse  bei Frau Gerlin-
de Dorn ab Donnerstag, 2.03.2023, 18.00 Uhr und ab Donners-
tag, 2.03.2023, 20.00 Uhrausgebucht sind. Weitere Anmeldungen 
sind nur noch über Warteliste buchbar.
Luftballonfiguren „Hühner“ am 25.03.23, 09:00 - 12:00 Uhr (mit 
Pause) Klangreise - Meditation mit Klangschalen am Samstag, 
15.04.23 und Chinesische Gesundheitsübungen mit Qigong Meike 
am Samstag, 22.04.23, sowie dem Jonglierkurs für Kinder am 13.05. 
Weitere Infos auf der homepage der Volkshochschule Mosbach.

Standesamtliche Nachrichten 
Am 19.02.2023 feiert Frau Doris Marat aus Fahrenbach ihren 75. 
Geburtstag. Am 21.02. feiert Frau Helga Martin aus Fahrenbach 
ihren 80. Geburtstag. Die Gemeinde Fahrenbach gratuliert den 
beiden Jubilarinnen recht herzlich und wünscht beiden einen schö-
nen Verlauf des Ehrentages sowie alles erdenklich Gute für die Zu-
kunft, vor allem natürlich Gesundheit. 

Vereinsnachrichten 
VfR Fahrenbach

Faschingsumzug in Fahrenbach
Der Fahrenbacher Faschingsumzug, veranstaltet vom Förderverein 
und der Jugend des VfR, findet am kommenden Sonntag, den 19. Fe-
bruar 2023, um 13.31 Uhr statt. Zum überregional bekannten Um-
zug sind alle Narren und Partyfans ganz herzlich eingeladen. Nach 
dem Umzug wird in der Halle im Bürgerzentrum „Am Limes“ wei-
tergefeiert. Auch in den beiden VfR-Bars in der Halle und im beheiz-
ten Zelt wird die Stimmung weiter steigen. Gruppen und Vereine, die 
am Umzug mitmachen möchten, können sich bitte melden bei: Cars-
ten Lehm (0151-15347478), Christian Ferstl (0163-6051605) oder Pa-
trick Eil (0174-2166778) oder unter fasching-fahrenbach@web.de. 
Infos zur Straßenreinigung nach dem Umzug 
Am Montag, den 20.02. ab 7.30 Uhr haben wir für die Reinigung 
der betroffenen Straßen unseres Faschingsumzuges eine Kehrma-
schine der Stadtverwaltung Mosbach bestellt. Wir bitten die betrof-
fenen Anwohner dies z.B. beim Parken der Fahrzeuge zu beachten. 
Vielen Dank.
Auf- und Abbau Fasching
Am Freitag, den 17.02. ab 13:00 Uhr und am Samstag, den 18.02. 
ab 10:00 Uhr räumen wir das Bürgerzentrum für unsere Faschings-
veranstaltung ein. Am Montag, den 20.02. ist ab 9:00 Uhr das Auf-
räumen und der Abbau geplant. Helfer sind jeweils recht herzlich 
willkommen.
Jugendabteilung 
Jugendversammlung
Die Jugendabteilung des VfR Fahrenbach lädt alle Jugendspieler, El-
tern, Jugendtrainer und Betreuer zur diesjährigen Jugendversamm-
lung am 28. Februar 2023 um 18.30 Uhr im Sportheim in Fahren-
bach ein. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Berichte, aber 
auch Neuwahlen.
Infos zu Schrottsammlungen 2023
Die Jugendabteilung des VfR Fahrenbach führt auch im Jahr 2023 
wieder 3 Schrottsammlungen durch. Die Sammlungen sind je-
weils Samstags am 08.04., 15.07. und 14.10.2023. Die Termine wer-
den kurz vor den Sammlungen nochmals angekündigt. Bereits jetzt 
herzlichen Dank für die Unterstützung der Jugendarbeit. 

FC Trienz Schorlemafia
Prunksitzung
Die Online Faschnacht war net schlecht, doch dies Johr isses widder 
live und echt. Rebellen, die Garde, die ein oder andere Bütt, Leut 
kommt vorbei, wir ham unsre Faschnacht zurück!
Die Stimmung wird super, das ist doch klar, mit unserm Motto: 
WIR SIND SCHORLEMAFIA!!!
Am 18. Februar ab 18:31 Uhr steigt sie also endlich wieder – unsere 
Prunksitzung in Trienz! Einlass ist ab 17:31 Uhr. Ihr könnt euch auf 
ein abwechslungsreiches Programm freuen, das musikalisch wie ge-
wohnt von den DJs von Generation Sound‘s aufgewertet wird. Auch 
für Speis und Trank sowie für eine gut bestückte Bar ist natürlich ge-
sorgt. Am Tag darauf gibt es ab 11 Uhr unsere bewährte Mischung 
aus Hangover-Bekämpfung und Vorbereitung auf den Umzug in 
Fahrenbach – das Schnitzelessen im DGH!

http://www.kwin-online.de
http://www.kwin-online.de
mailto:fahrenbach@vhs-mosbach.de
mailto:fasching-fahrenbach@web.de
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Kinderprunksitzung und Verbrennung
Zum Abschluss der Faschingskampagne 2022/23 stehen noch un-
sere jüngsten im Vordergrund. Ab 15:31 Uhr (Einlass 14:31 Uhr) 
steigt unsere Kinderprunksitzung mit Sketchen, Spielen und Mu-
sikbeiträgen sowie Tänzen. Im Anschluss daran folgt die jährliche 
Verbrennung der Schorlekatz.
Närrischer Fahrplan
18.2. Prunksitzung Trienz – Einlass 17:31 Uhr
19.2. Schnitzelessen im DGH um 11 Uhr
19.2. Umzug Fahrenbach – Fußgruppe und Wagen – Aufstellung 12:45 Uhr
20.2. Umzug Mudau – Fußgruppe und Wagen – Aufstellung 13:00 Uhr
20.2. Umzug Lohrbach – Fußgruppe – Aufstellung 16:00 Uhr
21.2. Umzug Limbach – Fußgruppe und Wagen – Aufstellung 12:30 Uhr
21.2. Kinderfasching Trienz, Einlass 14:31 Uhr, Beginn: 15:31 Uhr
21.2. Verbrennung Schorlekatz

Fußballtermine aktuell 
Für die Narren ist am Aschermittwoch bekanntlich alles vorbei! Für 
die Fußballer in der Region geht`s dann aber erst wieder richtig los. 
Am ersten März-Wochenende stehen die ersten Spiele des Jahres 
2023 an. Hier schon mal- quasi für die Vorfreude auf den „Fußball 
vor Ort“ - die Ansetzungen 
Samstag 04.03. Kreisliga Sv Robern- SV Neckargerach 
Sonntag 05.03. B-Liga SG Trienz /Robern- SV Schollbrunn (in Ro-
bern) und FC Limbach 2 - SG Fahrenbach/Reichenbuch.
Der VfR Fahrenbach spielt nicht, weil ja der vorgesehene Gegner SV 
Obrigheim kein spielfähiges Team mehr hat. 

SV Robern
Voranzeige Schlachtfest 
Die Freunde der deftigen Küche können sich freuen, es ist wieder 
soweit.  Der Sportverein Robern feiert sein traditionelles Schlacht-
fest am Samstag, 4.März 2023 im Sportheim. Nach dem Motto 
„Wutz geschlachtet, saugut, da muss ich hin“ lädt der SVR die ganze 
Bevölkerung, Freunde und Gönner des Vereins hierzu recht herz-
lich ein. Um 11.00 Uhr ist Fassbieranstich und ab 11.30 Uhr gibt 
es frisches Kesselfleisch und weitere Leckereien vom Schwein. Bei 
unserem Schlachtfest rollt auch wieder der Ball. Am Nachmittag er-
wartet der SV Robern den SV Neckargerach. Beim Sportverein Ro-
bern kann man auch wieder Hausmacher Wurst (Darm oder Dose) 
bestellen. Entweder auf der SVR- Homepage oder unter Telefon 
6145 bei Erwin Albert. 

Musikverein Feuerwehrkapelle Fahrenbach 
Die Generalversammlung des Musikvereins Feuerwehrkapelle Fah-
renbach e.V. für das WJ 2022 findet am 18. März 2023, um 18.00 Uhr 
im Gasthaus „Zur Linde“ in Trienz statt. Berichte stehen ebenso auf 
dem Plan wie turnusgemäß anstehende Neuwahlen. Anträge sind bit-
te bis zum 10.03.2023 beim 1.Vorsitzenden Kurt Brand einzureichen.

CDU Fahrenbach 
Die CDU Fahrenbach lädt zum nächsten politischen Frühschoppen 
auf Sonntag, den 26.02.2023, um 10.30 Uhr, in das DGH Robern 
ein. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt wieder auf der Ge-
meindepolitik. Wir wollen mit BM Jens Wittmann und den CDU 
Gemeinderäten die gegenwärtigen Herausforderungen der Gemein-
de besprechen aber auch einen Blick auf die aktuellen politischen 

Bürgermeisteramt 

Fahrenbach
Telefon (0 62 67) 92 05-0
Telefax (0 62 67) 4 27
E-Mail: Gemeinde@Fahrenbach.de
Internet: www.fahrenbach.de
Öffnungszeiten:
Rathaus Fahrenbach: Derzeit Ostring 6 im Bürgerzentrum am Limes 
Montag bis Freitag    8.00–12.00 Uhr
Montag, Donnerstag  14.00–17.00 Uhr
Mittwoch  14.00–16.00 Uhr
Dienstag- und Freitagnachmittag  geschlossen

Rathaus
Bürgermeister Jens Wittmann 9205-20
Wittmann@Fahrenbach.de
Verwaltungsamt/Kämmerei
Thomas Breitinger 9205-13 
Breitinger@Fahrenbach.de
Kasse/Standesamt 9205-16
Elke Kirschenlohr
Kirschenlohr@Fahrenbach.de
Hauptamt 9205-19
Joachim Wieder
Wieder@Fahrenbach.de
Ordnungsamt/Bürgeramt  9205-17
Uwe Köbler
Koebler@Fahrenbach.de
Personalamt 9205-11
Heike Kuhn: kuhn@fahrenbach.de
Bürgerbüro 9205-0
Stephanie Link: link@fahrenbach.de
Sarah Roos: roos@fahrenbach.de 

Ortschaftsverwaltung

Ortsvorsteher Robern
Uwe Kohl 9 78 99 64
Ortsvorsteher Trienz 
Thomas Breitinger  9 29 97 68

Sonstige

EnBW Regional AG Stromversorgung:
Störungsdienst  (0 79 41) 932-0
Service-Telefon  (01 802) 22 36 22
Pflegedienste:
Herz-Ass-Hilfsdienste
Fahrenbach  92 06 78
Ev. Sozialstation
Mosbach (0 62 61) 93 33-0
Frau Lohmüller
Kath. Sozialstation
Mosbach (0 62 61) 92 01-36

Gemeindliche Einrichtungen

Bauhof Fahrenbach  14 64
Erddeponie
„Hühnerbuckel“, Trienz,
Bauhof  14 64
Kläranlage Fahrenbach  12 31
Wasserversorgung
Störungsmeldestelle (Tag und Nacht)
Stadtwerke Mosbach  (0 62 61) 89 05-36
BZ Fahrenbach 92 82 61
DGH Robern  92 92 47
DGH Trienz 92 82 17
Grundschule Fahrenbach  10 40
 Fax 92 81 06
Kindergärten:
Komm. Kindergarten Fahrenbach  92 91 99
Kath. Kindergarten Robern  2 08 31 69
Evang. Kindergarten Trienz  3 84
Forstverwaltungen:
Forstrevier Gemeinde Fahrenbach
Herr Kunzmann  (0 62 87) 9 55 20
Notruf  1 10
Arzt:
Achim Schwing  2 59
Zahnarzt:
Dr. Kolb  4 62
Apotheke:
Römer-Apotheke  13 31
Polizeiposten
Wagenschwend  (0 62 74) 92 80 5-0
Feuerwehr  1 12
Gesamtkommandant (0 62 67) 92 95 15
Matthias Brand oder (0171) 23 027 68
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Themen im Land werfen. Hierzu laden wir alle Mitglieder und inte-
ressierte Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich ein.

VdK Ortsverband Fahrenbach
Zur Mitgliederversammlung des VdK Ortsverbandes Fahrenbach 
am Freitag, dem 17.03.2022 um 17.30 Uhr im Café G’mütlich in 
Fahrenbach sind die Mitglieder mit Partnerin / Partner herzlich 
eingeladen. Auch Gäste sind herzlich willkommen. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Rechenschaftsberichte (Vorsitzender, Schriftführer, Kassiererin) 
4. Bericht der Revisoren
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Grußworte
7. Verschiedenes
Anmeldungen werden bis zum 14.03.2023 bei Walter Reiß, Tel.-Nr. 
06267-1226 oder Wolfram Reichert, Tel.-Nr. 06267-1094, erbeten.

Kirchliche Nachrichten 
Evangelische Kirchengemeinde

Adolf-Weber-Str. 12, 74864 Fahrenbach. Tel.: 06267/284; Mail: Pfarramt@ev-fahrenbach.de; 
Homepage: www.ev.fahrenbach.de . Alle Gottesdienste werden auch auf YouTube übertragen, der 
YouTube-Link ist auf unserer Homepage: www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst. Beachten Sie bitte, 
dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen Andacht geöffnet ist. 
Freitag, 17.02.23
16:00 Uhr Minigruppe für Kinder von 0 – 3 Jahren (bei Fra-

gen könnt ihr euch an Scarlett Mackamul-Miesch, Tel. 
0157/75867766, wenden), Alter Kindergarten Fahrenbach

20:00 Uhr Posaunenchor, Alter Kindergarten, Fahrenbach 
Sonntag, 19.02.23
10:00 Uhr  Hauptgottesdienst, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-

Landzettel)
Donnerstag, 23.02.23
19:30 Uhr Singkreis Jubilate, Alter Kindergarten, Fahrenbach
Freitag, 24.02.23
16:00 Uhr Minigruppe für Kinder von 0 – 3 Jahren (bei Fra-

gen könnt ihr euch an Scarlett Mackamul-Miesch, Tel. 
0157/75867766, wenden), Alter Kindergarten Fahrenbach

20:00 Uhr Posaunenchor, Alter Kindergarten, Fahrenbach 
Samstag, 25.02.23
19:00 Uhr Abendgottesdienst mit Musikprojekt „Neue Lieder“, 

Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-Landzettel)
Sonntag, 26.02.23
10:00 Uhr Kindergottesdienst, Gemeindesaal im Kindergarten, Trienz

Ich glaube, dass wenn der Tod unsere Augen schließt, 
wir in einem Licht stehen, 

von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist. 
(Arthur Schopenhauer)

Danke allen, die 

Otto Grimm
auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Danke für die mitfühlenden Worte 
und vielfältigen Zeichen der Anteilnahme.

Danke der Freiwilligen Feuerwehr 
Limbach/Wagenschwend für Ihren Nachruf.

Jutta Pornschlegel und Familie 
Bernau im Schwarzwald, im Februar 2023

Vielen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten, 
den Vereinen, der Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung  

für die Glückwünsche und Geschenke zum meinem  

70. Geburtstag.
 Fritz Wagner 

Robern, im Februar 2023

Antikes Wohnzimmer zu verkaufen
dunkel, Wohnzimmerschrank mit Aufsatz, Kommode, Tisch,  
4 Stühle. VHB 800 Euro. Besichtigung nach Absprache möglich. 
Ebenfalls einen Schlachtkessel, Räucherschrank und alten 
Beistellherd zu verkaufen (150 Euro).  Telefon 06267/1694
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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18. Februar, 16.30-21.30 Uhr
All you can eat BBQ-Buffet
pro Person 25,00 €

25. Februar, 10.00-13.00 Uhr
American Breakfast Brunch 
pro Person 18,50 €, inklusive Kaffee und Saft

Autohaus Ralph Müller OHG
Suzuki-Vertragshändler

Service:
Ortsstraße 7
74847 Obrigheim-Asbach
Telefon (0 62 62) 21 46
info@autohaus-mueller.de

Verkauf:
Odenwaldblick 9
74847 Obrigheim
Telefon (0 62 62) 927 86 10
frank.fuchslocher@autohaus-mueller.de

www.autohaus-mueller.de

Dirk Maylandt  
Immobilienberater 
Geschäftsstelle Buchen  
06261 86-3190

Wenn Sie mir den 
Kauf oder Verkauf 
Ihrer Immobilie  
anvertrauen. 

Zuhause 
ist einfach.

s-immobilien-ntow.de

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de
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Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax 92 58-84 · E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Fastnacht steht vor der Tür 
… deshalb sind wir am Rosenmontag, 20. Februar, und 
Fastnachtsdienstag, 21. Februar 2023, nur per E-Mail zu erreichen.

gültig vom 17. 2.  
bis 23. 2. 2023

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach-Krumbach, Tel. 06287/222
Lindenstraße 12, www.landmetzgerei-rausch.de

Zarter Rinderbraten oder
fertig eingelegter Sauerbraten  kg € 14.80
~ dazu empfehlen wir unsere hausgemachten Semmelknödel!

Polnische oder Paprikawürstchen 100 g € 1.25
Portionswürstchen versch. Sorten
z.B. Lyoner, Gelbwurst, Bierwurst, Bierschinken etc. 100 g € 1.25
Delikatess-Leberwurst ~  mit frischer Sahne und
Honig verfeinert, auch als Portionswürstchen erhältlich! 100 g € 1.05
Am Faschingsdienstag, 21.02.23, haben wir von 7.00 

bis 13.00 Uhr geöffnet. Nachmittags geschlossen!

Zu Aschermittwoch mal was anderes?
Grünkernküchlein, versch. Frischkäsevariationen  

und Salate ~ alles aus eigener Herstellung!

 Maler- und Lackierarbeiten  Hausanstriche aller Art
 Tapezierarbeiten  Hof- und Steinreinigung
 Design- und Spachtelarbeiten  Fassadenreinigung

Talstraße 12 · 74864 Fahrenbach
Mobil 0172/8883074 · Telefon 06267/6712

BEERDIGUNGS-INSTITUT

ROOS
Särge, Überführungen, Einäscherungen, 

In- und Ausland, Ausgrabungen,  
Umbettungen, Friedwald.  

Erledigen aller Formalitäten.  
Zugelassen auf allen Friedhöfen.

Zu jeder Zeit! Bei Todesfällen rufen Sie an! 

( (06261) 14772 oder 15953 
(0172) 6377121, (0172) 2637712 od. (0173) 5346890

www.roos-bestattungen.de

74821 Mosbach-
Lohrbach

Kurfürstenstr. 37

� Shell-Heizöl
� Kohle
� Brennholz
� Holz-Pellets
� SB-Dieseltankstelle

Telefon (0 62 87) 10 97 oder 17 69
74838 Limbach · Lindenweg 8

Bei uns sind 
Sie immer in 
guten Händen

Hasselbach_Heizoel_KW02-10:Layout 1  19.02.2012  11:47 Uhr 

Wiederholungen verleihen 
Ihrer Werbung Nachdruck.
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Ambulanter Pfl egedienst Löwenzahn GmbH 
69427 Mudau • Schloßauer Straße 1

Tel.: 06284-9285160 • www.pflegedienstloewenzahn.de

Oder beim Einkaufen, Kochen usw.? 
Dann rufen Sie uns an. Wir stehen Ihnen zur Seite.

Sie benötigen Unterstützung 
bei der 

Haushaltsführung?Haushaltsführung?

LIMBACH

Limbach
Marktplatz 4

Tel. (0 62 87) 8 11

www.metzgerei-doerrich.de

Unser Angebot am Wochenende 
Freitag, 17. Februar & Samstag, 18. Februar

Zarte Schweineschnitzel 100 g  0,89 €
Magere Putenschnitzel 100 g  1,29 €
Schwarzwälder Schinken 100 g  1,99 €
Fleischkäse „Napoli“ 100 g  0,99 €
1 ganzer Ring Fleischwurst Stück nur  4,90 €

Mehr Infos unter: www.dein-system.com

• Lernblockaden gezielt lösen
• Individuelle Stärken fördern
• Familienstress reduzieren
• Erfolge in nur 5 bis 6 Sitzungen

Auch für Erwachsene gibt es interessante ergänzende Angebote!

Tel: 06267/1650

Kinder- und Jugendcoaching IPE®

hochwirksam • schnell • nachhaltig
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